
Formblatt zur Datensrhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparflrizdokunwntatlonsgesetzes

Jede natürliche cxter jurtstfsche Person, die sich mit einem schrtftltchen, Beitrag an etnem
Gesetzgebungs verfahre n betelltgt hst, ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentattonsgesetz (ThürBeteltdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend -" zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformatlonen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Betölligtentransparenzdokumerttatton
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den IntemetSBften des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung htsrzu erteilen.

ß//te gut Isseriich ausfüllen und zusammen mit dsr Stsffungnahmß senden!

Thüringer Gesetz zur freiwilligen Nauglladerung kralsangahörlger Gemeinden Im Jahr 2024, zur
Anpassung gartchtaorganlaatorlscher Vorschrtften und zur Änderung des Thüringer GesetZB»
zur FÖrdarung frefwilllgar Gemeinde no ugltederunga h
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Name Organlsattonsform

Gemeinde Efckstedt Gebtetskörperschaft

Geschäfts- oder Diensladresse Gemeinde Eckstedt überVerwaltungs-
gemelnschaft Gramme-Vlppach

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Erfurter Straße 6

Postleitzahl, Ort
99195Schtoßvippach

Name Vorname

Gäschäfts- oder Dienstadresse Wohnadresse

(HInwola: Angaben zur Wohnadresse sind nurerfordgrBch, wenn keine ändere Adresae benannt wird. Die Wohnadrssse
wird (n keinem FaB wrflffonlScht)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Wahrnehmung von Aufgaben nach §2 und § 3 ThürKO
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~;£t€s?si5S; 0 befürwortet,

X abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbadürfttg eingeschätzt? '
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Sitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage)'lhros schriftilchon Beitrages zum
Gesetzgebungs verfahren iEusammenl

(§ S Abs. 1 Nr. 4 ThQ^etelUokG)

ÄM^I

Ablehnung des Antrages der Gemeinde Vogeisberg auf Ausgliederung aus der
Verwaltunäsgemeinschaft Gramme-Vippach und Eingliederupg In die
Verwaltungsgemelnschaft Kölleda, da gegen dte Ausgliederung fnbesondere Gründe des
öffentlichen Wohls sprechen
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JXl Ja (Hlnwaia; weiter mit Frage 6) nein

Wenn Ste die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlaaa haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sloh geäußert?

per E-Mall

per Brief

Ja K nelntwltarmltFraes?)

Wenn Sls die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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iX Ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit dar Angaben. Änderungen

in den mitgeteilten Daten werd.e ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss. des,
Gesetzgebungsvorfahrens mitteilen.

Eckstedt,den -^S* 4^1 ^0^ .

haberbosch
BTD-Bearbeitungshinweis


